
Anlage A zur V/1046/2019 
Kurzüberblick 

Gemäß § 81 Absatz 2 Schulgesetz NRW entscheidet der Schulträger auf Grundlage der Schul-
entwicklungsplanung über die Errichtung, Änderung oder Auflösung einer Schule.  
Aufgrund der kontinuierlich geringen Anmeldezahlen und der fehlenden Leistungsheterogenität 
soll die Friedensreich-Hundertwasser-Schule zum Schuljahr 2020/2021 auslaufend gestellt wer-
den. 
 

 

Ziele/Teilziele/Zielerreichung 

Mit der Vorlage wird das Ziel „ Wir werden einer der führenden Bildungs-, Wissenschafts-, For-
schungs- und Entwicklungsstandorte in Europa“ verfolgt. 
 
Produktgruppe 0301 – Leistungen für Schulen 
 
„Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schu-
len den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergän-
zende kommunale Personal zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die Schulische Bildung 
durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.  
 
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,  

- Einen den Lehrplänen entsprechenden 
- Qualitativ guten 
- Die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe zu berücksichtigenden 

Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrich-
tungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Ab-
grenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden 
Personen.“ 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: Nr. der PG Bezeichnung der PG 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan  Ja X Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan  Ja X Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?  Ja X Nein  teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?  Ja X Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 



Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig frei-
willig 

Rechtsgrundlagen 
 
§ 81 Abs. 1 Schulgesetz NRW 
„Gemeinden und Kreise, die Schulträgeraufgaben erfüllen, sind verpflichtet, durch Schulorganisato-
rische Maßnahmen angemessene Klassen- und Schulgrößen zu gewährleisten. Sie legen hierzu 
die Schulgrößen fest. […] 
 
§ 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW 
„Über die Errichtung, die Änderung und die Auflösung einer Schule, für die das Land nicht Schul-
träger ist, beschließt der Schulträger nach Maßgabe der Schulentwicklungsplanung. […] Der Be-
schluss ist schriftliche festzulegen und auf der Grundlage der Schulentwicklungsplanung zu be-
gründen.“ 
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